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HR & RECHT NEUE URLAUBSANSPRÜCHE

Einführung
Grundsätzlich gilt: Ohne Arbeit kein Lohn. Das 
Gesetz sieht aber zahlreiche Ausnahmen vor, 
in denen Arbeitnehmende trotz ausbleibender 
Arbeitsleistung Anspruch auf Lohnfortzahlung 
oder zumindest auf Taggelder der Erwerbser-
satzordnung (EO) haben. Dies ist etwa dann 
der Fall, wenn aufgrund des Verschuldens der 
Arbeitgeberin nicht gearbeitet werden kann, 
wenn Arbeitnehmende krankgeschrieben 
sind, sie aufgrund von gesetzlichen Pflichten 
an der Arbeitsleistung verhindert sind (z.B. 
Militärdienst oder Kindsbetreuung) oder eben 
wenn einer der hiernach aufgeführten gesetz-
lichen Urlaubstatbestände vorliegt.

Verlängerter Mutterschaftsurlaub
Seit einigen Jahren verlängert sich der Mut-
terschaftsurlaub bei der Hospitalisierung des 
Neugeborenen «um die verlängerte Dauer 
der Ausrichtung der Mutterschaftsentschädi-
gung» (Art. 329f Abs. 2 OR). Konkret wird der 
Mutterschaftsurlaub um die Dauer der Hos-
pitalisierung – maximal aber acht Wochen – 
verlängert, wenn:

(1) das Neugeborene unmittelbar nach der 
Geburt ununterbrochen und mindestens 
zwei Wochen im Spital gepflegt wird; und 

(2) die Mutter nachweist, dass sie im Zeit-
punkt der Geburt bereits beschlossen hat-
te, nach Ende des Mutterschaftsurlaubs 
wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen 
(Art. 16c Abs. 3 EOG). 

Der geplante Arbeitsantritt muss unmittelbar 
an den Mutterschaftsurlaub anschliessen. 
Dem steht nicht entgegen, wenn die Mutter 
im Anschluss an den Mutterschaftsurlaub ge-
plant hat, zusätzliche Ferien oder sogar unbe-
zahlten Urlaub zu beziehen.

Seit dem 1.  Januar  2024 hat die Mutter 
des Neugeborenen zudem Anspruch auf 
zwei Wochen zusätzlichen Urlaub, wenn 
der andere Elternteil (i.d.R. der Vater) innert 
sechs Monaten seit der Geburt verstirbt 
(Art. 329f Abs. 3 OR). Dieser zusätzliche Ur-
laub wird – wie auch der (verlängerte) Mut-
terschaftsurlaub – mittels EO-Taggeldern 
abgegolten.

Urlaub des anderen Elternteils 
(ehemals Vaterschaftsurlaub)
Anspruch auf zwei Wochen Urlaub hat so-
dann der andere Elternteil eines Neugebo-
renen (Art.  329g  OR; vorher «Vaterschafts-
urlaub» genannt). Arbeitnehmer haben 
Anspruch auf den Urlaub, wenn sie entweder 
zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes dessen 
rechtlicher Vater sind oder dies innerhalb der 
folgenden sechs Monate werden. Demgegen-
über haben Arbeitnehmerinnen nur Anspruch 
auf den zweiwöchigen Urlaub, wenn sie zum 
Zeitpunkt der Geburt bereits die Ehefrau 
der Mutter des Kindes sind. Der Urlaub wird 
durch EO-Taggelder abgegolten und kann 
tage- oder wochenweise innerhalb der ers-
ten sechs Monate seit der Geburt bezogen 
werden.

Urlaub im Falle  
desTodesderMutter
Neu hat der andere Elternteil des Neuge-
borenen Anspruch auf einen Urlaub von 14 
Wochen, wenn die Mutter am Tag der Geburt 
oder während 14 Wochen danach verstirbt 
(Art. 329gbis OR). Der Anspruch auf zweiwö-
chigen Urlaub, welcher der hinterbliebene 
Elternteil gestützt auf Art. 329g OR hat, bleibt 
zusätzlich bestehen. Beides wird mit EO-Tag-
geldern abgegolten. 

Adoptionsurlaub
Wer ein unter vier Jahre altes Kind adoptiert, 
hat Anspruch auf zwei Wochen Adoptionsur-
laub (Art.  329j  OR). Wird ein Kind von zwei 
Elternteilen adoptiert (z.B. Ehefrau und Ehe-
mann), ist der Anspruch unter den Eltern auf-
zuteilen. Er setzt diesfalls voraus, dass beide 
Elternteile während fünf Monaten vor der Ad-
option eine Erwerbstätigkeit ausgeübt haben. 
Der Urlaub darf von den Eltern nicht gleichzei-
tig bezogen werden.

Der Urlaub wird über EO-Taggelder finanziert 
und kann innerhalb des ersten Jahres seit der 
Adoption tage- oder wochenweise bezogen 
werden. Werden gleichzeitig mehrere Kinder 
adoptiert, entsteht dennoch nur ein Anspruch 
auf Adoptionsurlaub. Kein Anspruch entsteht 
im Falle der Adoption des Stiefkindes (Kind 
des Ehegatten, des eingetragenen Partners 
oder des Partners, mit dem man seit mindes-
tens drei Jahren einen gemeinsamen Haus-
halt führt).

Die (neuen) Urlaubsansprüche 
der Arbeitnehmenden
Neben dem ordentlichen Ferienanspruch sieht das Arbeitsrecht ausserordent-
liche Urlaubstatbestände vor. Per 1.  Januar  2024 hat der Gesetzgeber diese 
Urlaubstatbestände ausgebaut. Der vorliegende Beitrag nimmt dies zum Anlass, 
einen Rundflug über die neuen und bestehenden ausserordentlichen Urlaubstat-
bestände zu machen. Wichtig sind insbesondere die damit verbundenen Anpas-
sungen der Sperrfristen nach Art. 336c OR.

 � Von Mauro Rappo und Lukas Breu
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Urlaub für die Betreuung von Angehörigen
Gemäss Art. 329h OR haben Arbeitnehmende 
Anspruch auf bezahlten Urlaub für die Zeit, die 
zur Betreuung eines Familienmitglieds, der 
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners mit 
gesundheitlicher Beeinträchtigung notwendig 
ist. Der bezahlte Urlaub beträgt pro Ereignis 
maximal drei Tage und insgesamt höchstens 
zehn Tage im Jahr.

Vom Begriff «Familienmitglied» sind erfasst: 
Kinder, der Ehepartner, Geschwister, Eltern, 
Schwiegereltern und Grosseltern. Hinzu kom-
men die Lebenspartner, d.h. beispielsweise 
die eingetragene Partnerin oder der faktische 
Lebenspartner, mit dem die betreuende Per-
son seit mindestens fünf Jahren in einem ge-
meinsamen Haushalt lebt.

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann 
durch Unfall, Krankheit oder auch durch eine 
Behinderung verursacht werden. Die gesund-
heitliche Beeinträchtigung muss so schwer 
sein, dass eine Betreuung der betroffenen 
Person erforderlich wird. Bei Kindern ist ein 
tieferer Massstab anzulegen als bei Erwach-
senen. Kein Urlaubstatbestand liegt vor, wenn 
beispielsweise die übliche Betreuungsperson 
für ein Kleinkind krankheitshalber ausfällt, das 
Kleinkind selbst aber keine gesundheitliche 
Beeinträchtigung hat.

Arbeitnehmer haben zudem keinen Ur-
laubsanspruch für die Betreuung von Ange-
hörigen, wenn die zu betreuende Person von 
einem sozialen Umfeld umgeben ist, welches 
die Betreuung ohne Weiteres (tatsächlich) 
übernehmen kann und dies den Beteiligten 
zumutbar ist. So scheidet beispielsweise ein 
Urlaubsanspruch bei Krankheit des Schwie-
gervaters aus, wenn der Ehegatte nicht er-
werbstätig und verfügbar ist. Dass andere 
Angehörige ebenfalls Betreuungsurlaub gel-
tend machen könnten, steht dem Anspruch 
allerdings nicht entgegen.

Während des Urlaubs besteht eine Lohnfort-
zahlungspflicht der Arbeitgeberin. Eine Kündi-
gungssperrfrist wird in dieser Zeit allerdings 
keine ausgelöst. 

Vom Anspruch auf Urlaub für die Betreuung 
von Angehörigen abzugrenzen ist der bereits 
unter bisherigem Recht geltende Anspruch 

auf Lohnfortzahlung nach Art.  324a  OR 
(i.V.m. Art. 276 ZGB), wenn sich der Arbeit-
nehmende um seine kranken Kinder küm-
mern muss. Demnach haben Arbeitnehmen-
de mit Kindern einerseits einen Anspruch auf 
Lohnfortzahlung für eine beschränkte Zeit. 
Andererseits haben sie einen unbeschränk-
ten Anspruch auf Arbeitsbefreiung, wenn 
sie sich gestützt auf ihre elterlichen Pflich-
ten um ihr krankes Kind kümmern müssen. 
Art. 329h OR hat daher in Bezug auf die Be-
treuung kranker (eigener) Kinder bloss unter-
geordnete Bedeutung.

Betreuung eines wegen Krankheit  
oder Unfall gesundheitlich schwer 
beeinträchtigten Kindes
Die Betreuung von Angehörigen ist vom ma-
ximal 14-wöchigen Urlaub für die Betreuung 
eines gesundheitlich schwer beeinträchtigten 
Kindes nach Art.  329i OR zu unterscheiden. 
Unter Letzterem werden nur Fälle erfasst, in 
denen das Kind der Arbeitnehmenden ge-
sundheitlich so schwer beeinträchtigt ist, dass 
(kumulativ)

 • eine einschneidende Veränderung seines 
körperlichen oder psychischen Zustands 
eingetreten ist; 

 • der Verlauf oder der Ausgang dieser Verän-
derung schwer vorhersehbar ist oder mit ei-
ner bleibenden oder zunehmenden Beein-
trächtigung oder dem Tod zu rechnen ist; 

 • ein erhöhter Bedarf an Betreuung durch die 
Eltern besteht und

 • mindestens ein Elternteil die Erwerbstätig-
keit für die Betreuung des Kindes unterbre-
chen muss.

Nicht erfasst sind mittelschwere Beeinträchti-
gungen, die kontrollierbar sind (z.B. Diabetes) 
oder in aller Regel positiv verlaufen (z.B. Kno-
chenbrüche), selbst wenn auf dem Weg zur 
Heilung Spitalaufenthalte oder regelmässige 
Arztbesuche nötig sind.

Der Urlaub für die Betreuung eines gesund-
heitlich schwer beeinträchtigten Kindes wird 
mittels EO-Taggeldern entschädigt, die Ar-
beitgeberin trifft in dieser Zeit keine Lohn-
fortzahlungspflicht. Sind beide Elternteile 
erwerbstätig, so teilen sie sich den Anspruch 
untereinander auf. Sie können den Urlaub am 
Stück oder innerhalb einer Rahmenfrist von 
18 Monaten tageweise beanspruchen.

Die Arbeitnehmenden tragen die Beweislast 
für die Begründung des Urlaubsanspruchs, 
womit in aller Regel ein Arztzeugnis einge-
reicht werden muss.

Übersicht Betreuungsurlaube
Die geschilderten Betreuungstatbestände kön-
nen folgendermassen tabellarisch dargestellt 
werden:

 Sachverhalt

Rechtsfolge

Gesundheitlich 
 beeinträchtigtes Kind

Gesundheitlich 
schwer beein-
trächtigtes Kind

Andere betreuungs-
bedürftige 
 Angehörige

Anspruch auf 
 Arbeitsbefreiung

OR 324a: Ja, auch über 
drei Tage pro Ereignis in 
Ausnahmefällen.

OR 329h, ArG 36 (Alter-
nativ zu OR 324a):  
Ja, max. 3 Tage pro Ereig-
nis, keine Obergrenze von 
10 Tagen pro Jahr. 

Ja (OR 329i, 324a) Ja, max. 3 Tage pro 
Ereignis und 10 Tage 
pro Jahr (OR 329h).

Lohnfortzahlungs-
pflicht

OR 324a: Ja, gemäss 
Berner, Basler oder Zürcher 
Skala (oder u.U. KKTG-
Police).

OR 329h (Alternativ zu 
OR 324a): max. 3 Tage 
pro Ereignis und 10 Tage 
pro Jahr.

Anrechnung Taggelder 
(80% des Grundloh-
nes); evtl. Lohnfort-
zahlungspflicht der 
restl. 20% gemäss 
Arbeitsvertrag für eine 
beschränkte Zeit.

Ja, max. 3 Tage pro 
Ereignis und 10 Tage 
pro Jahr (OR 329h).

EO-Taggeld Nein Ja Nein

Sperrfristenschutz Nein Ja Nein
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Urlaub für ausserschulische 
 Jugendarbeit
Schliesslich besteht für Arbeitnehmende, die 
unter 30 Jahre alt sind, der Anspruch auf eine 
unbezahlte Urlaubswoche für unentgeltliche 
leitende, betreuende oder beratende Tätigkeit 
im Rahmen ausserschulischer Jugendarbeit 
in einer kulturellen oder sozialen Organisation. 
Erfasst sind ebenfalls in diesem Zusammen-
hang notwendige Aus- und Weiterbildungen.

Neue Sperrfristentatbestände
Einige der aufgeführten Urlaubstatbestände ha-
ben Auswirkungen auf den Sperrfristenschutz 
nach Art. 336c OR. So ist eine Kündigung – ne-
ben den bekannten Fällen wie während Militär-
dienst, Krankheit, Unfall, Schwangerschaft und 
Mutterschaftsurlaub – nichtig, wenn sie erfolgt:  

 • in der Zeit, in der sich der Mutterschafts-
urlaub aufgrund der Hospitalisie-

rung des Neugeborenen gestützt auf 
Art. 329f Abs. 2 OR verlängert; 

 • während des zweiwöchigen Urlaubs 
bei Tod des anderen Elternteils 
(Art.  329f  Abs.  3  OR), ausser die Sperr-
frist nach Art. 336c Abs. 1  lit. c OR (Kün-
digungsschutz in den 16 Wochen seit Ge-
burt) ist schon seit mehr als drei Monaten 
abgelaufen;

 • während der Betreuung eines gesund-
heitlich schwer beeinträchtigten Kindes 
nach Art. 329i OR, ausser der Tag, an dem 
das erste Taggeld für die Betreuung bezogen 
wurde, liegt mehr als sechs Monate zurück; 

 • während des Urlaubs im Falle des Todes 
der Mutter nach Art. 329gbis OR.

Fazit
Die neuen Urlaubs- und Sperrfristentatbestän-
de räumen Arbeitnehmenden weitere Rech-

te ein und haben zu einem gewissen Grad 
Einfluss auf die Personalplanungssicherheit 
eines Betriebs. Für HR-Verantwortliche ist es 
daher unablässig, sich mit diesen Änderungen 
zu befassen, um im konkreten Fall richtig zu 
handeln und offene Punkte wie zum Beispiel 
die Auszahlungsmodalitäten bei der Entrich-
tung von Taggeldern im Voraus zu regeln.
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TalentmanagementalsSchatzsuche
Auf dem Arbeitsmarkt sind passende Skills oft schwer zu finden und von un-
schätzbarem Wert. Wie identifiziert, entwickelt und nutzt man sie optimal? Skills 
sind Währung und Schatzkarte zugleich, was Talentmanagement zu einer faszi-
nierenden Herausforderung in einer sich ständig wandelnden Welt macht.

 � Von Verena Gebler

TalentmanagementimWandel
Die gegenwärtige Arbeitswelt ist geprägt von 
rapidem technologischem Wandel, der Unter-
nehmen stark beeinflusst. Schlagzeilen über 
Stellenabbau, ausgelöst durch technologische 
Veränderungen und wirtschaftliche Unsicher-
heiten, sind allgegenwärtig. Ein prominentes 
Beispiel: Der Tech-Konzern Meta hat kürzlich 
angekündigt, einen Teil seiner Belegschaft zu 
reduzieren, um die Produktivität zu steigern. 

Parallel dazu bleibt der Fachkräftemangel ein 
omnipräsentes Thema.

In dieser Doppeldynamik ist entscheidend, 
wie Unternehmen reagieren und Strategi-
en entwickeln, um erfolgreich durch dieses 
Spannungsfeld zu navigieren. Talentmanage-
ment spielt dabei eine zentrale Rolle. Es um-
fasst die strategische Planung, Anwerbung, 
Entwicklung und Bindung von Mitarbeitenden, 

um deren Fähigkeiten und Potenziale optimal 
zu nutzen. Unternehmen entwickeln diese 
Disziplin aktuell über traditionelle Ansätze 
hinaus kreativ weiter, um eine langfristige 
Verknüpfung von Unternehmenszielen und 
individuellen Fähigkeiten zu schaffen.

TechnologischeFortschrittealsTüröffner
Die Idee des Talentmanagements ist nicht 
neu: Über Jahre hinweg wurde versucht, so-
lide Grundlagen zu schaffen und einen syste-
matischen Ansatz zu etablieren. Oft erfolglos. 
Unternehmen benötigen umfassende und prä-
zise Informationen über ihre Mitarbeitenden, 
deren Fähigkeiten, Entwicklung und Leistung, 
um erfolgreiche Talentmanagement strategien 
zu entwickeln. Die Qualität und Verfügbarkeit 
dieser Daten, meist bezogen über verschiede-
ne Systeme, sind eine zentrale Herausforde-
rung. Laut Global Talent Trends 2022/2023 
(Mercer) können lediglich 12% der Unterneh-
men in der DACH-Region die Fähigkeiten ihrer 
Mitarbeitenden beurteilen. 

Doch was lange unrealistisch war, scheint 
plötzlich wieder greifbar zu sein. Moderne 
Technologien transformieren die Datener-
fassung und -analyse im Talentmanagement 
grundlegend. Künstliche Intelligenz (KI) ver-
bessert die Skill-Gap-Analyse erheblich, indem 
sie nicht nur vorhandene Fähigkeiten erkennt, 


